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II. Fertigung 
Gemeindeverwaltung 

Ruppertsberg Erläuterungen zum Bebauungsplan 
Teilgebiete B, G l und D, 
der Gemeinde Ruppertsberg 
Landkreis Neustadt/einstrae 

. . . 

I. 
» 

Darstellung des Bebauungsplanes, wozu die rkli­ 
rung der Signatur gehört, ist die Verbindung mit diesen Erläute­ 
rungen maßgebend für: 
a) die Beshandlung der baupolizeilichen Vorschriften ( $ 2o Abs. l 

Buchst. b.u.0. $ 60, $ 63 des Aufbaugesetzes), 
b) die zu seiner Verwirklichung zutreffenden Maßnahmen zur Ordnung 

des Grund und Bodens und der Bebauung. ( $ 23-59, $ 6l und S 
62 des Aufbaugesetzes). 

Maße und Punkte der zeichnerischen Darstellung sind für die Übertra­ 
ung in die Wirklichkeit nur verbindlich, soweit dieselben in den 
Bebauungsplan eingezeichnet sind und es handelt sich im Besonderen 
um: Fahrbahnbreiten die ait den Straßenbegrenzungslinien, . 

Abstände von Baufluchtlinien die mit den Straßenbegrenzungs­ 
linien nicht zusammenfallen. . 

11. 

Mit der Ugrenzungslinie ist das künftige Baugebiet abgegrenzt. 
Dieses B.ugebiet wird nach a»nahmen der vorhandenen Mittel und der 
Bedürfnisse soweit dies der Pall ist, aufgeschlossen werden. Die 
Uugrenzungslinien sind im Bebauungsplan grün eingezeichnet. Das 
Baugebiet ist als gemischtes Wohnsiedlungsgebiet mit landwirtschaft­ 
lichet Charakter zu betrachten. 

II1. 

Zur Ordnung des Grund und Bodens werden folgende Mainahmen ergriffen 
l. Pür die geplanten Straßen und iege ist die Überführung von 

Grundflachen des Gemeindebedarfs in das Eigentum der Gemeinde 
notwendig sowie sie im Bebauungsplan eingezeichnet sind. 

2. Grenzausgleiche können angeordnet werden, wenn sie einen für 
die Bebauun geeigneter Zuschnitt der Baugrundstücke im Zusam­ 
enhang mit der geplanten Straßenführung ergeben. 

3. Die Gemeinde beabsichtigt eine Umlegung bezw. Einteilung in. 
Bauplätze nach Planung vorzunehmen. 

4. Soweit die Anwendung des $ 24 des Aufbaugesetzes für die Über­ 
fuhrung der Plache des Gemeindebedarfs in das igentumn der Ge­ 
neinde nicht ausreicht, um eine gütliche Einigung zu erzielen 
wird die Durchführung von Enteignungsverfahren erfolgen. 

ur_Qrcrungder ebgyung_wird folgendes_ begtimnt: 

A._ Allgemeine: „e se" 
l. Soweit in der zeichnerischen Darstellung als solche ausg%Gars 

oder soweit vorhanden bis zu ihrer Auflassung, d rfen Ve,, 
flachen einschl. ihrer Schutzstrifen nicht bebaut wer8 • 

flucht­ 2. Die in der zeichnerischen Darstellung vorgesehenep%",,au ten 
linien und dieeingezeichneten Daten sind bei silen NO 
gingiil'-- , aal 
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B. Sondervorschriften: 

· . 
e 

t • 

3. Das Teilgebiet A hat gesondert aufgelegen mit eigenem Genehmi­ 
ungsverfahren,· .'. ·.:c 

nto ·tu ne , 
t loutabvr1au r»b tt± 

.aedeg1e 4xi)ts 
• 'sed 

l Zugelassen zur Bebauung sind fur die Gebiete_B und D eineinhalb­ 
geschössige /ohnhäuser mit Giebel und einer Dachneigung von 50' 
una einer Kniestockhöhe von höchstens 9o cm, Die Wohngebäude an 
der Hauptstraße, Gebiet B, sind zweigeschössige Giebelhäuser mit 
einer Dachneigung von 400. Das Bebauungsgebiet C l ist für zwei­ 
geschössige Bin- oder Zweifailien Einzelwohnhäuser mit Giebel 
und einer Dachneigung von 4o° vorgesehen, •. 
Nebengebäude für hauswirtschaftliche Zwecke sind nur als Anbauten 
auszuführen und müssen in der Gestaltung den iohngeäbuden angepaß 
werden, Kleinere landwirtschaftliche und gewerbliche Nebengebäude 
sind nach Maßgabe des Bebauungsplanes nur zulässig, wenn sie nicht 
störend wirken, hierüber entscheiden die Genehmigungsbehörden. • 
Gröere landwirtschaftliche Nebengebaude sind für den südlichen 
Teil des Bebauungsgebietes B vorgesehen, Pultdächer sind nicht ' 
statthaft. Sämtliche Nebengebäude sind baugenehmigungspflichtig, 

3, Die Sockelhöhe der Wohngebäude dürfen 0,900m nicht übersteigen, 
Bei erhöhten Grundwasserstand müssen also die Kellerräume wasser­ 
dicht hergestellt werden. : ".' 

4, Die Einfriedigung an der Hauptstraße, Gebiet B, sind als niedrige 
Bruchsteinmauern mit Eingangspförtchen, bezw, Eingangstore, l,o m 
Höhe, in Holz natur auszubilden. Desgleichen für C l, D e Bin­ 
friedigungen der Franz-Pluchstraß8e, Gebiet D, sind den schon be­ 
stehenden anzupassen, Die Einfriedigungen an den neuem Straßenge­ 
biet B sind nach beiliegender Zeichnung auszuführen. Zwecks Über­ 
wachung der vorgeschriebenen Einhaltung der Straßen und Vorgarten­ 
einfriedigun sind diese baugenehmigungspflichtig 

5. Die Stellung der Gebaude geht aus dem Bebauungsplan hervor. Die 
Baukörper sind einfach und klar zu halten, Die in- und Vorbauten 
müssen in einem angemessenen Größenverhältnis zum Ganzen stehen 
und dürfen den Gesamteindruck nicht beeinträchtigen, 4eb»enge biud@, 
aueh nicht--baupolissiliehe-gonuluiunsspflichtige sind-in-jede 
alle der aupelizailehirde-anzuzeian- 
Die Penster sind in Form und Sprossenteilung dem ländlichen Cha­ 
rakter anzupassen, Das Auiere der Gebäude muß in Form, Farbe und 
Baustoff in gleicher 4eise ausgeführt werden. 

a 

Die Decher sind mit einem Eindeckungsmaterial der Umgebung anzu­ 
passen. Nach Möglichkeit sollen altfarbene Tonziegeln Verwendung 
finden, Dachaufbauten sind auf möglichst geringes Maß zu beschran­ 
ken und dürfen mit ihrer Oberkante nicht höher als 2,lo m über 
den Fußboden des Dachgeschosses liegen, und in keinem Falle die 
Dachgesimse unterbrechen, Die Fensteröffnungen der Dachaufbauten 
sind in der Höhe und in der Breite mindestens ein Viertel kleiner 
zu halten als diejenigen des Erdgeschoßes, Dachausbauten sind nur 
auf ein Drittel der Dachlänge zulässig. Plache Abdeckung der Dach­ 
aufbauten ist unzulässig ..·.. 
Die Schornsteine sind so anzuordnen, daß sie auf oder höchstens 
5o cm neben dem Dachfirst heraustreten, Die letzten 4 Schornstein­ 
schichten sind nach oben zu verjüngern 
Die Außenwände sind in «erkstoff, Putz, arbe, Verteilung und ' 
Größe der Fensterflächen dem Maßstab des Gebäudes und der Einheit­ 
lichkeit des Straßenbildes anzupassen» ,"ür die Außenwinde sind nur 
Putzarten ohne starke Musterung oder Plttik zugelassen Der Farb­ 
ton soll gebrochen weiß, naturfarben oder in hellen Töne gehalten 

·sein. . · · . . 
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vs"all 
Auf die Tiefen der'Vorgartens~ll@n'die/rundstücke nicht durch 
Zäune, sondern höchstens durch niedrige hecken abgegrenzt werden 

. um so all~ Vorg~,-~, . .al:s~s~ ~nJ.;,ijien zu erhalte_n. ~uch 
die Einfriedigung n är"rursu et'tdh lnd Rückseiten sollen 
sich der Umgebung4'ndseh-ur ihat +1l~lt/störend wirken. Die 
Baupolizeibehördengin_ h_ }RRJodl, störend wirkende Ein-. 
friedigungen und Zäune verbietens .tgimrdsrsg '. •.·• 

Fi.l.r die Versorgun~ ~i't ira~f~D~!n>t~~ Bebauungsgebi~t. nur . 
Betriebe des Kleingewqr/PB44#biß@li» ie für_diese Betriebe zuge­ 
lassenen Gebäude müssen denk„fj~uns BH, echen, ·. 

? s 7,: • 
Die Aufstellung und Anbringung von +e. .e);n und sonstige . 
erbeeinrichtungen öedarf ~er"upörtpi: Ge [ehmigung. 

4»o+o t7yp1-a ­ «so±evtl auftretena '~gs lt-fle ustsndlge- 
±hege-nehmi umgebe±irde ,,SS 6 

? 9 geb ;LA 1q 1 
C. _Auern'rüngemaBnahen: 

mmso GE nee1 
Die Abwasserbeseitigdhtsid na~[ X'j}»hg.in zugelassene _Paul-' 
gruben an die geplant~Knaltsal6g~schlossen. Behelfsmäßig • 
ist das Abwasser in Pärruben zu leiten äkd abzufahren, Sicker­ 
gruben dürfen nicht angelegt werden, höchstenfalis mit ausdrück­ 
licher Genehmigung des lasser wirtschaftsates, 
Versetz- und Junggruben müssen eigens abgedichtet sein und dürfen 
keinen Abfluß erhalten 

• 

Ieihstrasse, den..Z.2...±...2......19...... 
Landratsamt; 

Kreisbauamt 

Ruppertsber 

) 
T0 

Der 

·, . . 

LM} trrr t\J . -g ,..,,,:.,-,,,., .rm~_ter: 

erg ( 
+l u.2. Der Bebauungsplan war vom l6, 5, l955 bis l8, 6, 1955 

öffentlich aufgelegen, Ortsübliche Bekanntmachung war 

1955 

erfolgt. 
Einsprüche gegen den Plan wurden erhoben, 

e 

'9) 
1955 

Hinsicbv±ich der Änderung i Teil. 
gebiet Blaue Urandung)wird auf 
die aufgeklebte Iektur verwiesen, 
Öffentliche Auf1e,an, efol,:te vom 
23..4ai bis 25.Juni ijs6, orui 
liche Bekannt..achung war erfolgt. 

» e ee. etu enderten 
rde zt noben. . 

4 kupver r 2' .Juni .1956 d5 · :. 
eTw Gun •.. 

"i •j_,,,· 
.a.<... 



-l 

. . 

93 
d 

0 
a 

t 

t60segn 
dstrt9 

s a9 

ttnoe by 
·3:,tr 

1 

Ir»'48llz±!31 $ .1 () das4uibaggs'zag4, 
9was i. 0s19.9 

%i#V,4.9.41SA±.#l..At3, 
t,Tb.Nr...336j,/5. .in yrbidun3 

bn107## d@mh Bebauungsplan vom"fi'_1gs 
genehmigt. • ' ·i0 • 

Neustadt] leinstraß, den.1.g. 195Z 
rksregierung der Pol± 

hr Auftrag: 

, 
° 

~ 

e i» 



II Forigung 
Ir'elzs±las $.19 () dasAuibag..,4, • i. 0129 

"1,, 44.5.15..hl.-.Ar3,, 
Tc. Nt.. 136y,/5i y~bau, 
Pi dm Bebauungsplan vom"ai'_gss .. genehmigt. • ·2 

Neuetat/ Weinstraße, da_1ß.g._r95z 

rksregierung der Pfaly 
h 'Auftrag: 1 - ,. 0 . 1 » t -· ·- .... ­ A 

4 
4 

t 
p 

17 1 - ..... ... - - t 
t, 
) 

/ 

dr 

.,_ 
/ / 

$ 
0 ~ r 

a .,, 
1 1 

-+ - 1.,, 

3 l- +t - 4 0 + 1 et 

1 1' 
++ E: 

N.ed rift der, li ";; ca±s ewaTZJ_ 
Germ" T ii,y aGrc -1- 

z,4411 ..... 

y + $ 

tt • 

l l, t} + 

! 

eo 

t 

'r ·1 

0 - -+ 

+ 

c 

9q. t1 11 "tttnt1 1 y + uit,kt+ <1 tttt t4 !+ il l 

laio 
o.I - 



1 

1 u 1 « 

t 4 
1 ..-- ... % € n 1 d« .... t 4 A t° .. ..... .... '3 , € ~ + . t 

L < "' p . « i ­ . ... 
"' ♦• 

/ # '-· 
L « ·.• ..... t 

$ 

- a . t: : i 1 - - - - » d» 
i t t:'" ..... t i .. ti - - - - f + ... 

+ 1l +} t % 
l € 4 o « i). T 

r • 

/\ --t 

t 
F 

1 c 

ttttt ; t! lt 1t: 4i 1u l ­ 0 

t t 

• 44 4 j 1 t tz + • 1 
+ » « + • • 

++ 

r 
e ( 4 

HEINRICH U. FRIEDR. STAMMET 
A F CHAT ES KT EN 

DEIDESHEIM 

L 


